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Tagesordnungspunkt:

Prävention und Schutz vor Gewalt in Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

Kenntnisnahme:

Die Vorlage 14/1042 wird zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):
Produktgruppe:

Erträge: Aufwendungen:

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan /Wirtschaftsplan

Einzahlungen: Auszahlungen:

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan /Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten

In Vertretung

L E W A N D R O W S K I



Zusammenfassung: 

 

Das Thema „Prävention und Schutz vor Gewalt in Einrichtungen“ wurde in den Vorlagen 

14/567 und 14/928 aufgegriffen und von Dezernat 7 wurde in diesem Zusammenhang 

konstatiert, dass es den Einrichtungen der Eingliederungshilfe vielfach an Praxiswissen 

fehlt, wie Präventionsmaßnahmen und –konzepte eingeführt werden können. 

 

Dies ist jedoch nach dem Wohn- und Teilhabegesetz NRW gefordert. Durch ein Bündel 

von Maßnahmen wird die Verwaltung daher diesen Prozess unterstützen und im Rahmen 

seiner Leistungs- und Prüfungsvereinbarung mit Einrichtungen festschreiben. 

 

Dem Sozialausschuss werden in diesem Zusammenhang zwei Praxisbeispiele vorgestellt: 

 

In der Sitzung am 15.02.2016 wird die Präventionsbeauftragte des Sozialwerks St. Georg 

in Westfalen über die Entwicklung des Konzeptes und ihre Erfahrungen berichten. 

 

In der Sitzung am 20.06.2016 wird die Frauenbeauftragte aus der WfbM der Lebenshilfe 

in Aachen über ihre langjährigen Erfahrungen berichten. Zudem ist vorgesehen, dass die 

Teilnehmerinnen des Programmes „Frauenbeauftragte – eine Idee macht Schule“ über 

ihre Qualifizierungsmaßnahme sowie die sich daran anschließenden nächsten Schritte 

informieren. 



 

Begründung der Vorlage Nr. 14/1042: 

 

Mit Vorlage 14/567 berichtete die Verwaltung dem Ausschuss für Inklusion über die 

geplanten Maßnahmen zur Umsetzung der abschließenden Bemerkungen des UN-

Fachausschusses für die Rechte von Menschen mit Behinderungen zur ersten 

Staatenprüfung Deutschlands. Mit Vorlage 14/928 wurde über die Aktivitäten zur 

Umsetzung der Empfehlungen zu Ziffer 36 berichtet, die sich auf Artikel 16 (Freiheit von 

Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch) der UN-BRK beziehen. 

Vom LVR-Dezernat Soziales wurde in diesem Rahmen konstatiert, dass es vielfach den 

Einrichtungen der Eingliederungshilfe an Praxiswissen fehlt, wie sie Präventionsmaß-

nahmen  und –konzepte wirksam einführen können.  

Das  Wohn- und Teilhabegesetz NRW fordert solche Konzepte in § 8: „Die Leistungs-

anbieterinnen und Leistungsanbieter treffen geeignete Maßnahmen zum Schutz der 

Nutzerinnen und Nutzer vor jeder Form der Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch, 

einschließlich ihrer geschlechtsspezifischen Aspekte.“ 

 

Durch ein Bündel von Maßnahmen wird die Verwaltung diesen Prozess unterstützen und 

im Rahmen seiner Leistungs- bzw. Zielvereinbarungen mit Einrichtungen festschreiben. 

Dabei soll auf Beispiele guter Praxis aufgebaut werden. 

Mögliche Vorgehensweisen werden dem Ausschuss in den Sitzungen im Februar und Juni 

2016 durch zwei kurze Impulsvorträge aus der Praxis vorgestellt. 

Das Sozialwerk St. Georg in Westfalen praktiziert in der Konsequenz der Aufarbeitung 

von Missständen auch in den eigenen Einrichtungen seit längeren Jahren ein aktives 

Programm zur Prävention von Gewalt mit Präventionsbeauftragten im 

Gesamtunternehmen und in jeder Einrichtung. Über die Entwicklung des Konzeptes und 

praktische Erfahrungen berichtet Frau Miriam Reinhardt, die Leiterin des Referates 

„bilden und entwickeln“, in dem die zentrale Präventionsbeauftragte angesiedelt ist. 

 

Ein weiterer Ansatzpunkt liegt im Handlungsfeld „Arbeit“: eine Mitarbeiterin der WfbM 

Aachen (in Trägerschaft der Lebenshilfe Aachen) hat bereits in den Jahren 2010 bis 2011 

die Qualifizierung zur Frauenbeauftragten erfolgreich absolviert und engagiert sich 

seitdem in der WfbM als Ansprechpartnerin für die spezifischen Belange und Fragen von 

Frauen mit Behinderung in der WfbM. Sie wird über ihre mittlerweile fast fünfjährigen 

Erfahrungen berichten.  

Darüber hinaus nimmt ein Tandem (eine Frau mit Behinderung und eine Frau ohne 

Behinderung – beide ebenfalls aus der WfbM in Aachen) an der Qualifizierung 

„Frauenbeauftragte – eine Idee macht Schule“ des Weibernetz e.V., der bundesweiten 

Selbstvertretungsorganisation von Frauen und Mädchen mit Behinderung, teil. Das 

Tandem berichtet aus der Qualifizierungsmaßnahme und den sich daraus ergebenden 

Möglichkeiten. 

 

Die Verwaltung wird über die Umsetzung der in Vorlage 14/928 angekündigten 

Maßnahmen und deren Ergebnisse erneut berichten. 

 

 

In Vertretung 

 

L E W A N D R O W S K I 








	14/1042 Prävention, Schutz vor Gewalt
	Begründung14-1042
	14-1042 Anlage


